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Zum	ersten	Mal	seit	der	Verabschiedung	
des	Grundgesetzes	treten	in	Deutschland	
ernsthafte	Konflikte	auf,	die	religiöse	Gründe	
haben	–	eine	Herausforderung	für	die		grund 
rechtliche	Gewährleistung	der	Religions
freiheit.	

Grundgesetz�
und�Scharia�
im�Konflikt?
 
Wo	Religionsfreiheit	aufhört	 
und	Toleranz	anfängt

von Rudolf Steinberg

In�Deutschland�gilt�das�Grundgesetz�und�nicht�die� Scharia«,� stellte� Bundeskanzlerin� Angela�
Merkel�klar.�Immer�wieder�wird�bezweifelt,�ob�

»der�Islam«�mit�seinen�Regeln�»der�Scharia«�mit�
dem� Grundgesetz� vereinbar� ist� oder� ob� nicht�
ein� prinzipieller� Gegensatz� zwischen� beiden�
besteht.�Die�Kanzlerin�hat�sich�offenbar�bereits�
entschieden.�

Regeln der Scharia nicht eindeutig
Bei�näherer�Betrachtung�erscheint�Merkels�Satz�
in� dieser� Pauschalierung� problematisch.�Unter
stellt�er�doch,�dass�die�Scharia�einen�feststehen
den�Satz�von�Regeln�enthält,�darunter�die�drako
nischen� Strafen� wie� die� Steinigung� von� Ehe 
brechern�oder�das�Handabschlagen�bei�Diebstahl.�
Das�–�so�betonen�viele�Islamgelehrte�–�verkennt�
jedoch�die�Bedeutung�von�Scharia.�In�der�Geschichte 
des�Islam�sei�immer�wieder�um�das�Verständnis�
der�religiösen�Gebote�im�Koran�wie�auch�in�den�
Hadithen,�den�Berichten�der�Gefährten�des�Pro
pheten�Mohammed,�gerungen�worden.�Und�die�
erwähnten� haddStrafen� sind� in� der� arabisch
osmanischen�Geschichte� nur� sehr� selten� ange
wandt�worden.�Darüber�hinaus�finden� sich� im�
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1 Nicht	nur	in	westlichen	
Ländern	ist	der	Gesichts
schleier	umstritten.	Das	

französische	Verbot	der	Burka	
wurde	vom	Europäischen	
Gerichtshof	gerechtfertigt.	 

Ob	ein	solches	Verbot	
allerdings	sinnvoll	ist,	ist	

dennoch	fraglich.

Koran�Beweisregeln,�die�z.�B.�vor�der�Bestrafung�
wegen�Ehebruchs�hohe�Hürden�errichten.�
Nur� im� Iran�und� in�SaudiArabien�werden�

heute� noch� diese� Strafen� verhängt.� Allerdings�
haben� fundamentalistische� Auslegungen� des�
Korans�in�den�vergangenen�hundert�Jahren�an�
Gewicht�gewonnen;�mit�den�Öldollars�der�wah
habitischen�Saudis�haben�sie�sich�über�die�Welt�
verbreitet.� Es� ist� jedoch� festzustellen,� dass� die�
Staaten� mit� einer� überwiegend� muslimischen�
Bevölkerung� in� ganz� unterschiedlichem�Maße�
aus� der� Scharia� abgeleitete� Regeln� anwenden.�
Bei�jeder�dieser�Regeln�ist�im�Einzelnen�zu�fra
gen,�ob�sie�mit�dem�Grundgesetz�vereinbar�ist.�
Das� ist� bei�den�haddStrafen�eindeutig� zu�ver
neinen.�Das�gilt�aber�auch�für�die�im�Wahhabis
mus� vertretene� fundamentalistische� Richtung�
des� Islam,� die� mit� ihrer� buchstabengetreuen�
Auslegung�des�Korans�für�die�Rückkehr�zu�den�
Lebensweisen�der� salafs,�d.�h.�der�Zeitgenossen�
Mohammeds�im�7.�Jahrhundert,�streitet.�

Islam »importiert« Mehrehe 
Anders� sieht� es� aus� beim� Familienrecht.� Der�
Koran� erlaubt� bekanntlich� bis� zu� vier� Ehe
frauen.� Moderne� Islamgelehrte� weisen� darauf�
hin,�dass�selbst�der�Koran�Zweifel�äußert,�ob�der�
Ehemann� die� mit� einer� Vielehe� verbundenen�
Pflichten�einer�gerechten�und�gleichen�Behand
lung�seiner�Frauen�erfüllen�kann.�Es�wird�ferner�
darauf�hingewiesen,�dass�die�Mehrehe�der�Ver
sorgung� der� Kriegerwitwen� diente.� In� einigen�
muslimischen� Ländern� wie� der� Türkei� oder�
Tunesien� ist� die� Mehrehe� verboten,� in� den�

�meisten�anderen�muslimischen�
Ländern�wird�sie�jedoch�–�teil
weise� mit� Einschränkungen�
wie�der�notwendigen�Einwilli
gung� der� ersten� Ehefrau� –�
gestattet.�
Allerdings� erkennt� unsere�

Rechtsordnung� eine� in� einem�
muslimischen�Land�von�dortigen�
Staatsangehörigen�geschlossene�
Mehrehe�auch� in�Deutschland�
an.� Es� wird� sogar� gesetzlich�
vorgesehen,� dass� die� Rente�
eines�Muslims�für�seine�Witwen�
geteilt� wird.� Damit� lässt� sich� 
in� gewisser� Weise� von� einem�
Import�einer�SchariaRegel�nach�
Deutschland�sprechen.
Mit� einem� gewissen� Stolz�

weisen�Muslime�darauf�hin,�dass�
der� Koran� Frauen� bestimmte�
Rechte�eingeräumt�hat�–�etwa�
das� Recht� auf� eine� Brautgabe�
(mar),� einen� Ehevertrag,� auf�
Versorgung�bei�Scheidung�und�
auf�Wiederverheiratung.�Dabei�

handelt�es�sich�um�Rechte,�auf�die�die�Frauen�in�
der�christlichen�Welt�noch�Hunderte�von�Jahren�
warten� mussten.� Im� Prozessrecht� des� Korans�
sind�Frauen�allerdings�benachteiligt,�ihr�Zeugnis�
ist� weniger� wert.� Und� auch� beim� Erbe� sind� 
sie� gegenüber� den� männ�lichen� Nachkommen�
schlechter� gestellt.� In�Deutschland� jedoch� sind�
beide�Geschlechter�sowohl�im�Prozess�als�auch�
bei�der�gesetzlichen�Erbfolge�gleichgestellt.�

Religiös oder kulturell bedingt?
Bei�all�diesen�Fragen�nach�der�Stellung�der�Frau�
ist� jedoch�zu�diskutieren:�Inwieweit�handelt�es�
sich�wirklich�um�religiöse�Gebote?�Oder�geht�es�
nicht�vielmehr�häufig�um�Gebräuche,�die�kultu
rell� und� historisch� begründet� sind?� Besonders�
die�marokkanische�Schriftstellerin�Leïla�Slimani�
betont� ähnlich� wie� ihr� Landsmann� Kamel�
Daoud�überzeugend,� dass� viele� der�Regeln� für�
den�Umgang�der�Geschlechter�miteinander�und�
insbesondere� auch� in�Bezug�auf�die�Sexualität�
den� patriarchalischen� Strukturen� einiger�mus
limischer�Länder�geschuldet�sind.�Diese�Regeln�
werden�dann�allerdings�durch�bestimmte�reli�giöse�
Verständnisse� gestärkt.� Der� liberale�Groß�imam�
von�Bordeaux�Tarek�Oubrou�hält�es�deshalb�für�
die�wichtigste�Aufgabe�der�Imame,�den�Gläubi
gen�den�Unterschied�zwischen�Kultur�und�Reli
gion�deutlich�zu�machen.
Dieser� Unterschied� ist� aber� auch� für� die�

rechtliche�Beurteilung�von�Bedeutung.�Dies�sei�
am� Beispiel� des� Gesichtsschleiers� –� der� Burka�
oder� der� Niqab� –� erläutert.� Die� überwiegende�
Zahl�der�Islamwissenschaftler�kennt�kein�religi
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öses�Gebot�des�Vollschleiers.�Die�große�AlAzhar 
Moschee�in�Kairo�hat�diesen�gar�als�unislamisch�
verurteilt.�Es�spricht�deshalb�viel�dafür,�dass�Trä
gerinnen�einer�Burka�sich�nicht�auf�den�Schutz�
des� Grundrechts� der� Religionsfreiheit� berufen�
können.�Völlig�schutzlos�ist�dieses�Verhalten�damit�
nicht;� die� allgemeine�Handlungsfreiheit� (Art.�2�
Abs.�1�GG)�kann� jedoch�bei� jeder� Störung�der�
öffentlichen� Ordnung� eingeschränkt� werden.�
Mit� dieser� Begründung� hat� der� Euro�päische�
Gerichtshof� für� Menschenrechte� das� generelle�
französische�Burkaverbot�gerecht�fertigt.�Ob�ein�
solches�Verbot�allerdings�sinnvoll�ist,�bleibt�eine�
andere�Frage.

Kopftuch religiös gerechtfertigt
Anders�beurteilt�wird�in�der�muslimischen�Welt�
das�Tragen�eines�Kopftuchs�(hijab).�Zwar�findet�
sich� hierzu� keine� eindeutige� Bestimmung� im�
Koran.�Doch�wird�von�vielen�Gelehrten�die�reli
giöse� Konnotierung� des� Kopftuchs� anerkannt,�
wenn�auch�nicht�als�zwingendes�Gebot.�Da�sich�
kopftuchtragende� Musliminnen� hier� auf� das�
Grundrecht� der� Religionsfreiheit� berufen� kön
nen,� ist�eine�Beschränkung�nur�dann�möglich,�
wenn�Rechtsgüter�mit�Verfassungsrang�betroffen�
sind:� Hier� sind� in� der� Rechtsprechung� ge 
nannt� worden� die� negative� Religionsfreiheit�
von� �Schülerinnen� und� Schülern� und� deren�
Eltern,� die� Funktionsfähigkeit� der� Schule� wie�
auch� die� Sicherung� der�Neutralität� der� staatli
chen� Funktionsträger.� Ein� allgemeines� Kopf
tuchverbot�indes�kommt�nicht�in�Betracht.
So� zweifelhaft� viele� der� auf� die� Scharia�

gestützten�Gebote�auch�sein�mögen,�so�unzwei
felhaft�bekennen�sich�die�meisten�Muslime�–�ob�
Sunniten� oder� Schiiten� –� zu� den� sogenannten�
fünf�Säulen�des�Islam:�Bekenntnis,�fünf�tägliche�
Gebete,� Almosen,� Fasten� und� die� Pilgerfahrt�
nach� Mekka.� Ich� kann� hier� keine� grundsätz
lichen� Unvereinbarkeiten� mit� der� rechtlichen�
Ordnung� des� Grundgesetzes� erkennen,� mag�
etwa� bei� den� Gebeten� oder� dem� Fasten� gele
gentlich� ein� schonender� Ausgleich� mit� den�
Anforderungen�des�Arbeits�oder�Ausbildungs
lebens�zu�suchen�sein.

Verbote schaffen auch Probleme
Aber�reicht�es�aus�festzustellen,�wo�die�Grenzen�
des� rechtlich�Zulässigen� liegen?�Deren�Bestim
mung�ist�zwar�die�Aufgabe�der�Rechtsprechung,�
doch�bestehen�für�die�überprüften�gesetzlichen,�
administrativen� oder� privaten� Entscheidungen�
häufig�Spielräume,�die�auch�eine�andere�Bewäl
tigung� religiöser�Konflikte�erlaubt�hätten.�Dies�
soll� anhand�von� zwei�Fällen�verdeutlicht�wer
den,�die�beide�großes�Aufsehen�erregt�haben.
Der�erste�betrifft�die�erwähnte�Entscheidung�

des� Europäischen� Gerichtshofs� für� Menschen
rechte� aus� dem� Jahre� 2014� zum� gesetzlichen�

Verbot�der�Vollverschleierung�in�der�Öffentlich
keit�in�Frankreich�2010.�Der�Gerichtshof�stellte�
zunächst�fest,�dass�durch�dieses�Gesetz�in�das�in�
der� Europäischen� Menschenrechtskonvention�
verankerte�Recht�auf�Religionsfreiheit�eingegrif
fen�werde.�Er�hielt�diese�Beschränkung�jedoch�
für�verhältnismäßig�wegen�des�Rechts�anderer�
Menschen,� in� einem� Raum� zu� leben,� der� das�
Zusammenleben�erleichtert�(»to�live�in�a�space�
of� socialisation� which� makes� living� together�
easier«).� Obwohl� die� Richter� mit� Nachdruck�
darauf�hinweisen,�dass�das�Verbot�mit�den�Prin
zipien� des� Pluralismus,� der� Toleranz� und� der�
Offenheit� kollidiere,� und�die�negativen�Folgen�
für�die�betroffenen�Frauen�erwähnen,�erkennen�
sie� an,� dass� der� demokratisch� gewählte� staat
liche� Gesetzgeber� das� Vorrecht�
hat� zu� ent�scheiden,� welche�
Anforderungen�er�für�die��soziale�
Interaktion� als� unverzichtbar�
ansieht� und� durchsetzt.� Das�
Gericht� besitze� lediglich� eine�
subsidiäre�Rolle.
In�der�französischen�Natio

nalversammlung�war�das�Gesetz 
mit� einer� großen� Mehrheit�
beschlossen� worden.� Zwar�
wurde�es�in�der�Öffentlichkeit�
von�vielen,�auch�bedeutenden�
Feministen�wie�der�Philosophin�
Elisabeth� Badinter,� begrüßt.�
Es� gab� aber� auch� warnende�
Stimmen:�So�lehnte�der�Histo
riker�Jean�Bebérot�trotz�seiner�
klaren� Kritik� an� der� Burka�
und�ihren�Trägerinnen�ein�all
gemeines� gesetzliches� Verbot�
ab.�Er�befürchtete�»eine�infer
nale� Spirale� der� Stigmatisie
rung«,�die� zu� einem�Solidari
sierungseffekt� führe.� Seine�
Sorgen�sollten�sich�als�berech
tigt� erweisen:�Das�Gesetz� ließ�
sich� praktisch�nicht� durchset
zen,� stattdessen� wurde� es� zum� Symbol� einer�
verfestigten� Pa�rallelgesellschaft.� Anstatt� nach�
Lösungen�zu�suchen,�um�die�gespaltene�Gesell
schaft�zu�integrieren,�wurde�ein�Symptom�dieser�
Spaltung�ins�Visier�genommen�–�was�die�Situa
tion�noch�verschlimmert�hat.
Der� zweite� Fall� betrifft� zwei� Entscheidun

gen� des� Europäischen� Gerichtshofs� aus� dem�
Jahre� 2017.� Es� ging� um� die� Frage,� ob�Unter
nehmen�einer�muslimischen�Mitarbeiterin�das�
Tragen� eines� Kopftuchs� verbieten� konnten�
oder� ob� sie� damit� gegen� die� Europäische�
Gleichbehandlungsrichtlinie� verstießen.� Ohne�
hier� auf� Details� der� beiden� Entscheidungen�
einzugehen,� lässt� sich� zusammenfassen:� Ein�
Verbot�wurde�dann�akzeptiert,�wenn�im�Unter

AUF	DEN	PUNKT	GEBRACHT

•	 Mit	dem	wachsenden	muslimischen	
Bevölkerungsanteil	in	Deutschland	
treten	erstmals	in	der	bundesdeutschen	
Geschichte	ernsthafte	Konflikte	auf,	 
die	religiöse	Ursachen	haben.

•	 Die	drakonischen	haddStrafen	sind	
nicht	mit	dem	Grundgesetz	vereinbar,	
aber	eine	pauschale	Ablehnung	des	
Regelwerks	der	Scharia	ist	deshalb	
keineswegs	gerechtfertigt.

•	 Der	Unterschied	zwischen	Kultur	und	
Religion	ist	auch	bei	der	rechtlichen	
Beurteilung	wichtig:	So	kann	sich	eine	
kopftuchtragende	Muslima	durchaus	
auf	die	Religionsfreiheit	berufen,	 
bei	der	Vollverschleierung	ist	das	
hingegen	zweifelhaft.	

•	 Verbote	gilt	es	sorgfältig	abzuwägen.	
Das	Burkaverbot	in	Frankreich	hat	
gezeigt,	dass	es	negative,	ja	kontra
produktive	Folgen	haben	kann.
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nehmen� eine� konsequente� Neutralitätsregel�
existierte.�
Was� aber� sind� die� möglichen� Folgen� eines�

Verbots?� Zum� einen� könnte� es� nicht� nur� im�
Umfeld�des�Unternehmens�etwa�gegenüber�den�
Kunden,�sondern�auch�im�Unternehmen�selbst�
zu�einer�Abnahme�von�Konflikten� führen,�die�
sich�an�der�Sichtbarkeit�kontrovers�diskutierter�
religiöser�Symbole�entzünden.�Auf�der�anderen�
Seite�schließt�es�auch�qualifizierte�muslimische�
Frauen,�die�an�dem�Kopftuch�festhalten�wollen,�
von�bestimmten�Bereichen�des�Arbeitsmarktes�
aus� und� drängt� sie� in� muslimische� Unter
nehmen.�Damit�wird�die�Integration�erschwert,�
Parallelgesellschaften� werden� gefestigt.� Jedes�
Unternehmen� ist� selbst� dafür� verantwortlich,� 
ob� es� sich� für� eine� Politik� der�Neutralität� ent
scheidet� oder� ob� es� in� der� Vielfalt� seiner�Mit
arbeiterinnen�nicht�sogar�eine�Chance�erkennt.�
Diesen�Gedanken�äußerte�die�Generalanwältin�
Juliane�Kokott�in�ihrem�Schlussantrag:�»Manch�
ein� Unternehmer� mag� es� sich� bewusst� zum� 
Ziel�setzen,�eine�bunte�und�diversifizierte�Beleg
schaft�zu�rekrutieren�und�eben�diese�zur�Schau�
getragene� Vielfalt� zu� seinem�Markenimage� zu�
machen.«�
Das�zeigt:�Sowohl�Entscheidungen�des�Staa

tes�als�auch�die�von�Privaten�sollten�nicht�nur�
vom� Gedanken� des� rechtlich� Zulässigen,� son

dern� auch� von� einer� die� Folgen� abwägenden�
Klugheit�getragen�sein.�Es�mag�vieles�dafür�spre
chen,�dass�ein�generelles�Burkaverbot�rechtlich�
zulässig�ist,�weil�der�Gesichtsschleier�in�Europa�
gegen� fundamentale� kulturelle� Selbstverständ
nisse� verstößt� und� seine� fundamentalistischen�
Trägerinnen�sich�damit�bewusst�gegen�die�frei
heitlichdemokratische� Grundordnung� stellen.�
Doch� ist�ein�solches�Verbot�angesichts�weniger�
hundert� Burkaträgerinnen� in� Deutschland� er 
forderlich?�Bewirkt�es�nicht�gar,�wie�das�franzö
sische�Beispiel�zeigt,�Gegenreaktionen�und�ver
stärkt�die�Ausgrenzung�von�Muslimen?�Anderes�
gilt� für�ein�Burkaverbot� im�öffentlichen�Dienst�
oder�in�Situationen,�in�denen�es�auf�die�Identität�
der�Trägerin�ankommt,�oder�aber�in�kommuni
kativen�Situationen� in�Schule�und�Hochschule�
oder�vor�Gericht.
Und� sollten� Unternehmen,� für� die� anders� 

als�für�staatliche�Einrichtungen�nicht�das�Gebot�
religiöser�Neutralität�besteht,�nicht�dem�Grund
satz�der�Toleranz�folgend�religiöse�Vielfalt�zulas
sen?�Eine�freiheitliche�Gesellschaft�zeichnet�sich�
durch�Vielfalt�–�auch�in�religiöser�Hinsicht�–�aus.�
Aber� diese� Vielfalt� lässt� sich� nur� bewahren,�
wenn�einerseits�die�Mehrheitsgesellschaft�Tole
ranz� gegenüber� religiös� konnotierten� Gebräu
chen� einer�Minderheit� übt.�Andererseits� sollte�
dies� verbunden� sein�mit� der� »Diskretion«� der�
religiösen�Minderheit�bei�der�Präsentation�reli
giöser�Symbole�in�der�Öffentlichkeit.�Mit�dieser�
Begründung�wendet�sich�Bordeaux’�Großimam�
Oubrou� scharf� gegen� Minarette,� den� Ruf� des�
Muezzins�und�die�Burka�in�den�westlichen�Län
dern.� Neutralität� des� Staates,� Toleranz� und�
Rücksichtnahme�in�der�Gesellschaft:�Sie�können�
helfen,�religiöse�Konflikte�zu�mindern.�
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